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Korrigenda C1 zur Norm SIA 500:2009, 1. Auflage 2009-01 
 

Seite  Ziffer/ 
Figur 

bisher 
(Die Fehler sind fett und durchgestrichen markiert) 

Korrektur 
(Die Korrekturen sind fett und kursiv markiert) 

6 0.3 …… 

SN 150911  Innenraumbeleuchtung mit Tageslicht 

……. 

DIN 18650-1  Schlösser und Baubeschläge – Automatische Türsysteme – 
Teil 1: Produktanforderungen und Prüfverfahren 

DIN 18650-2  Schlösser und Baubeschläge – Automatische Türsysteme – 
Teil 2: Sicherheit an automatischen Türsystemen 

…… 

……. 

DIN 18650-1:2005  Schlösser und Baubeschläge – Automatische Türsysteme 
– Teil 1: Produktanforderungen und Prüfverfahren 

DIN 18650-2:2005 Schlösser und Baubeschläge – Automatische Türsysteme 
– Teil 2: Sicherheit an automatischen Türsystemen 

……. 

9 1.4.1 Tabelle 1 Fertigmasstoleranzen 

Messdistanz in m  bis 0,10 1,0 über 1,0 
Zulässige Massabweichung in mm  10 20 30 

 
 

Tabelle 1 Fertigmasstoleranzen 

Sollmass in m  bis 0,10 1,0 über 1,0 
Zulässige Massabweichung in mm  10 20 30  

12 3.3.1.2 Türen sind ohne Schwellen und vorzugsweise* ohne Absätze auszubilden. 
Maximal 25 mm hohe, einseitige Türanschläge oder flachgewölbte Deck-
schienen sind zulässig. 

Türen sind ohne Schwellen und vorzugsweise* ohne Absätze auszubilden. 
Maximal 25 mm hohe, einseitige Absätze oder flachgewölbte Deckschienen 
sind zulässig. 

15 3.5.3.1 ….. Zudem sind Ziffer 3.3.3 und 3.4.3 zu beachten.  ….. Zudem ist Ziffer 3.3.3 zu beachten. 

18 3.7.2 Vor den Kabinentüren muss eine gefällefreie Fläche von 1,40 m x 1,40 m frei 
nutzbar sein. Der seitliche Abstand zwischen Kabinentüren und Treppenab-
gängen muss min. 0,60 m betragen. Im Aussenraum und bei hohem Perso-
nenverkehr ist zudem Ziffer 3.4.3.1 einzuhalten. 

Vor den Schachttüren muss eine gefällefreie Fläche von 1,40 m x 1,40 m frei 
nutzbar sein. Der seitliche Abstand zwischen Schachttüren und Treppenab-
gängen muss min. 0,60 m betragen. Im Aussenraum und bei hohem Perso-
nenverkehr ist zudem Ziffer 3.4.3.1 einzuhalten. 

18 3.7.3 Tabelle 4 Mindestmasse von Aufzugskabinen 

 Kabinenbreite Kabinentiefe 

Mindestmasse in Bauten* 1,10 m 1,40 m 
Mindestmasse im Aussenraum 
und/oder bei hohem Personenverkehr 

1,10 m 2,00 m 

Bedingt zulässige* Mindestmasse  1,00 m 1,25 m 

 
 

Tabelle 4 Mindestmasse von Aufzugskabinen 

 Kabinenbreite Kabinentiefe 

Mindestmasse in Bauten* 1,10 m 1,40 m 
Mindestmasse im Aussenraum 
und/oder bei hohem Personenverkehr 

1,10 m 2,00 m 

Bedingt zulässige* Mindestmasse  1,00 m 1,25 m  
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Seite  Ziffer/ 
Figur 

bisher 
(Die Fehler sind fett und durchgestrichen markiert) 

Korrektur 
(Die Korrekturen sind fett und kursiv markiert) 

20 4.3.1 Tabelle 5 Mindestwerte nach Prioritätsstufen 

Prioritätsstufe Funktion  Kontrast K Verhältnis der 

Reflexionsgrade 

I Warnung, Beschriftung K ≥ 0,6 1 2 
1)

II Führung, Orientierung K ≥ 0,3 122
1) 

Tabelle 5 Mindestwerte nach Prioritätsstufen 

Prioritätsstufe Funktion  Kontrast K Verhältnis der 

Reflexionsgrade 

I Warnung, Beschriftung K ≥ 0,6 142 
1)

II Führung, Orientierung K ≥ 0,3 122
1)

 
 

20 4.4 Die Beleuchtung muss die Anforderungen gemäss den Normen SN EN 12464-
1 und SN 150911 erfüllen. Sicherheit, Orientierung, Ablesen und Absehen der 
Sprechbewegungen ist durch Beleuchtungsstärke, Blendungsbegrenzung und 
Leuchtdichteverteilung zu gewährleisten (siehe auch Hinweise im Anhang D.1). 

Die Beleuchtung muss die Anforderungen gemäss Normen SN EN 12464-1 
erfüllen. Sicherheit, Orientierung, Ablesen und Absehen der Sprechbewegun-
gen ist durch Beleuchtungsstärke, Blendungsbegrenzung und Leuchtdichtever-
teilung zu gewährleisten (siehe auch Hinweise im Anhang D.1). 

30 9.2.2 Türen und Durchgänge sind vorzugsweise* ohne Absätze auszubilden. Maxi-
mal 25 mm hohe, einseitige Türanschläge oder flachgewölbte Deckschienen 
sind zulässig. 

Türen und Durchgänge sind vorzugsweise* ohne Absätze auszubilden. Maxi-
mal 25 mm hohe, einseitige Absätze oder flachgewölbte Deckschienen sind 
zulässig. 

31 9.4.3 Am Anfang und am Ende von Rampen sowie vor Türen und Durchgängen 
müssen gefällefreie Podeste bzw. Freiflächen* mit einer Länge von mindestens 
1,40 m vorhanden sein. Bei Änderung der Bewegungsrichtung um mehr als 45° 
muss die Podest- bzw. die Freifläche* mindestens 1,40 m x 1,40 m betragen. 
Zudem ist die Ziffer 9.2.3 einzuhalten. 

Am Anfang und am Ende von Rampen sowie vor Türen und Durchgängen 
müssen gefällefreie Podeste bzw. Freiflächen* mit einer Länge von mindestens 
1,40 m vorhanden sein. Bei Änderung der Bewegungsrichtung um mehr als 45° 
muss die Podest- bzw. die Freifläche* mindestens 1,40 m x 1,40 m betragen. 
Zudem sind die Ziffer 9.2.3 und 9.2.4 einzuhalten. 

31 9.5.1 Zwischen Kabinentüren und Treppenabgängen müssen folgende Mindest-
masse eingehalten werden: 

–  seitlich 0,60 m, 
–  gegenüberliegend 1,40 m. 

Zwischen Schachttüren und Treppenabgängen müssen folgende Mindest-
masse eingehalten werden: 

–  seitlich 0,60 m, 
–  gegenüberliegend 1,40 m. 

35 11.2 Niveauunterschiede in der Erschliessung* müssen mit Rampen gemäss Ziffer 
3.5 oder Aufzügen gemäss Ziffer 3.7 überwindbar sein. Im Gebäudeinnern ist 
die ausschliessliche Erschliessung* über Rampen bedingt zulässig*. 

Niveauunterschiede in der Erschliessung* müssen stufenlos mit Rampen 
gemäss Ziffer 3.5 oder Aufzügen gemäss Ziffer 3.7 überwindbar sein. Im Ge-
bäudeinnern ist die ausschliessliche Erschliessung* über Rampen bedingt 
zulässig*. 
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37 A.3.2  

Gebäude, Gebäu-

deteil 

Bauelement, 

Anforderungen 

Gemäss Ziffer Anzahl (Richt-

wert*) 

Beratungsstellen 

und Verkauf von 

Dienstleistungen  

Schalter für sitzen-

de Nutzung 

7.4.2   mindestens 1 

 Sprech- und Hör-

anlagen bei Schal-

ter mit fest mon-

tierter Glastren-

nung 

7.4.5  20% der Schalter, 

mindestens 1  

 
 

 

Gebäude, Gebäu-

deteil 

Bauelement, 

Anforderungen 

Gemäss Ziffer Anzahl (Richt-

wert*) 

Beratungsstellen 

und Verkauf von 

Dienstleistungen  

Schalter für sitzen-

de Nutzung 

7.4.4   mindestens 1 

 Sprech- und Hör-

anlagen bei Schal-

ter mit fest mon-

tierter Glastren-

nung 

7.4.5  20% der Schalter, 

mindestens 1  

 

40 A.7.5  

Gebäude, Gebäu-

deteil 

Bauelement, 

Anforderungen 

Gemäss Ziffer Anzahl (Richt-

wert*) 

Stellplätze in 

Campinganlagen 

Zugänglichkeit  Kapitel 3 25 % der Stellplät-

ze 

 Boden: Rasen, 

Wiese oder fester 

Naturbelag 

  

 Bedienbarkeit der 

zum Stellplatz 

zugehörigen 

Installationen und 

Einrichtungen 

6.1  

 Den Stellplätzen 

zugeordnete WC 

und Duschen 

Anhang E mindestens 1 WC 

und 1 Dusche 

gemäss Anhang E 

vorzugsweise* als 

kombinierter WC-

Duschenraum 

gemäss Anhang 

E.3. 

 
 

 

Gebäude, Gebäu-

deteil 

Bauelement, 

Anforderungen 

Gemäss Ziffer Anzahl (Richt-

wert*) 

Stellplätze in 

Campinganlagen 

Zugänglichkeit  Kapitel 3 25 % der Stellplät-

ze 

 Boden: Rasen, 

Wiese oder fester 

Naturbelag 

  

 Bedienbarkeit der 

zum Stellplatz 

zugehörigen 

Installationen und 

Einrichtungen 

6.1  

 Den Stellplätzen 

zugeordnete WC 

und Duschen 

Anhang E mindestens 1 WC 

und 1 Dusche 

gemäss Anhang E 

vorzugsweise* als 

kombinierter WC-

Duschenraum 

gemäss Anhang 

E.3.  
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46 D.1.4 …… 

Sonnenschutzeinrichtungen (Vordächer, Markisen usw.) sind gemäss Norm SN 
150911 praktisch immer notwendig. 

…… 

Sonnenschutzeinrichtungen (Vordächer, Markisen usw.) sind gemäss Norm SN 
EN 12464-1 praktisch immer notwendig. 

61 I  

Stichwort Allgemein Öffentlich 

zugängliche 

Bauten 

Bauten mit 

Wohnungen 

Bauten mit 

Arbeits-

plätzen 

Gegensprechanlage  

(siehe auch Tür-

sprechanlage) 

 3.7.7, 6.1   

 
 

 

Stichwort Allgemein Öffentlich 

zugängliche 

Bauten 

Bauten mit 

Wohnungen 

Bauten mit 

Arbeits-

plätzen 

Gegensprechanlage 

(siehe auch Tür-

sprechanlage) 

 3.7.8, 6.1   

 

63 I  

Stichwort Allgemein Öffentlich 

zugängliche 

Bauten 

Bauten mit 

Wohnungen 

Bauten mit 

Arbeits-

plätzen 

Pension  7.1    

 

Stichwort Allgemein Öffentlich 

zugängliche 

Bauten 

Bauten mit 

Wohnungen 

Bauten mit 

Arbeits-

plätzen 

Pension  A.7.1   

 
 

63 I  

Stichwort Allgemein Öffentlich 

zugängliche 

Bauten 

Bauten mit 

Wohnungen 

Bauten mit 

Arbeits-

plätzen 

Waschraum  10.2   

 
 

 

Stichwort Allgemein Öffentlich 

zugängliche 

Bauten 

Bauten mit 

Wohnungen 

Bauten mit 

Arbeits-

plätzen 

Waschküche  10.5   

 
 

 

 


